
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

612-3 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) 
 

2. Aktualisierung 2010 (5. Juni 2010) 
 
 
Das Sächsisches Wassergesetz wurde durch Art. 2 Abs. 21 des Gesetzes zur Regelung des Verwal-
tungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen und zur Änderung 
anderer Gesetze v. 19. Mai 2010, SächsGVBl. S. 142, mit Wirkung vom 5. Juni 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 120a  Anerkennung von Sachverständigen 
und Prüflaboren 

(1) … 
(2) Anerkennungen, die am 28. Dezember 2009 

bestehen, gelten bis zum Ablauf ihrer Befristung 
fort. Neue Anerkennungen von Prüflaboren erfol-
gen bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 auf Antrag durch das Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, wenn das 
Prüflabor erfolgreich an den Ringversuchen des 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie, die nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik durchzuführen sind und den Nachweis 
der Geeignetheit hinsichtlich des Laborpersonals, 
der Laborausstattung, der angewandten Analytik 
sowie der Qualitätssicherung einschließen, teilge-
nommen hat. Die oberste Wasserbehörde führt die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik nach 
Satz 2 durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die 
Anerkennungen nach Satz 2 sind auf drei Jahre zu 
befristen. Die Anerkennung nach Satz 1 oder 2 
verlängert sich automatisch um drei Jahre bei er-
folgreicher Wiederholung der Teilnahme an dem 
Ringversuch nach Satz 2. Im Übrigen gilt für die 
erstmalige Antragstellung § 42a VwVfG mit der 
Maßgabe, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 
VwVfG sechs Monate beträgt. Das Verfahren zur 
Anerkennung kann über die einheitliche Stelle 
nach § 1 SächsVwVfG in Verbindung mit den 
§§ 71a bis 71e VwVfG abgewickelt werden. 

 
 
 
 
 
(3)-(4) … 

 

neu 
 
§ 120a  Anerkennung von Sachverständigen 
und Prüflaboren 

(1) (unverändert) 
(2) Anerkennungen, die am 28. Dezember 2009 

bestehen, gelten bis zum Ablauf ihrer Befristung 
fort. Neue Anerkennungen von Prüflaboren erfol-
gen bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 auf Antrag durch das Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, wenn das 
Prüflabor erfolgreich an den Ringversuchen des 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie, die nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik durchzuführen sind und den Nachweis 
der Geeignetheit hinsichtlich des Laborpersonals, 
der Laborausstattung, der angewandten Analytik 
sowie der Qualitätssicherung einschließen, teilge-
nommen hat. Die oberste Wasserbehörde führt die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik nach 
Satz 2 durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die 
Anerkennungen nach Satz 2 sind auf drei Jahre zu 
befristen. Die Anerkennung nach Satz 1 oder 2 
verlängert sich automatisch um drei Jahre bei er-
folgreicher Wiederholung der Teilnahme an dem 
Ringversuch nach Satz 2. Im Übrigen gilt für die 
erstmalige Antragstellung § 42a VwVfG mit der 
Maßgabe, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 
VwVfG sechs Monate beträgt. Das Verfahren zur 
Anerkennung kann über die einheitliche Stelle 
nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Ver-
waltungsverfahrens- und des Verwaltungszu-
stellungsrechts für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVfZG) vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. 
S. 142), in der jeweils geltenden Fassung, in 
Verbindung mit den §§ 71a bis 71e VwVfG abge-
wickelt werden. 

(3)-(4) (unverändert) 
 

 
 
 


